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Sicherheitspolitik

pflichtet, Kundendaten mindestens zwei

Jahre lang aufzubewahren und nötigen-
falls den Zugang für die Behörden zu ge-
währleisten.

Die Antiterror-Massnahmen Australiens
lassen sich aufdrei Kernbereiche eingren-
zen:
• «Disrupting»: Terroristische Anschläge

von Einzelpersonen und Gruppen wer-
den unterbunden. Die australischen Be-

hörden haben offenbar in den letzten
Monaten verschiedene geplante Atten-
täte verhindern können. Laut Medien-
berichten soll es in mehreren Fällen ge-
lungen sein, durch entsprechende Fest-

nahmen der brutalen Ermordung von
Polizeibeamten oder zufällig ausgewähl-

ten Passanten in Melbourne und Sydney
zuvorzukommen;

Angehörige der Special Operations Task Group (SOTG) im

Einsatz in Afghanistan. Bild: Department of Defence

«Undermining»: Terroristische Aktivi-
täten werden frühzeitig entdeckt und
ausgehöhlt. Dazu gehören beispielswei-
se Massnahmen, welche geeignet sind,

jegliche Unterstützung in Form von Fi-

nanzen, Gütern oder Personen von und

zu Terroristen bzw. deren Netzwerken

zu unterbinden. Darüber hinaus gilt es

zu verhindern, dass Terroristen eine ent-
sprechende Schlagkraft entwickeln kön-

nen. Dies bedeutet konkret, dass man
potentiellen Terroristen den Zugang
zum Krisengebiet verwehrt, indem man
sie an der Ausreise hindert. So haben
die australischen Behörden in den letz-

ten Monaten rund 100 australische Päs-

se annulliert oder sistiert;

«Promoting»: Der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt soll gefördert und die Wi-
derstandskraft gegen Radikalisierung soll

erhöht werden. Die australische Regie-

rung will konkrete Massnahmen tref-
fen, um insbesondere in Zusammenar-
beit mit den muslimischen Gemeinden
in den Grossstädten Sydney und Mel-

bourne radikalen gewaltsamen Ideolo-
gien den Boden zu entziehen.

Umrisse einer
neuen Anti-Terror-Strategie

Diese Massnahmen werden Teil einer

langfristig angelegten und dem Bedro-

hungsbild angepassten neuen Anti-Ter-
rorstrategie Australiens sein. Der austra-
lische Regierungschef, Tony Abbott, hat

am 23. Februar 2015 in einer Rede zur
Nationalen Sicherheit die Umrisse einer
entsprechenden Strategie skizziert. Kern-
stück dieser Strategie ist die effizientere

Führung von Abwehrmassnahmen. Die fur
die Terrorismusabwehr zuständigen Insti-
tutionen sollen besser koordiniert werden.

Zu diesem Zweck soll ein schlankes Koor-
dinationsorgan unter Lei-

tung eines noch zu ernen-
nenden Nationalen Koor-
dinators fürAntiterrormass-
nahmen geschaffen werden.

Zweitens soll das nationale

System für öffentliche Ter-

rorismuswarnungen verein-
facht werden. Drittens sol-

len Einwanderungsgesetze
verschärft werden, so dass

Extremisten die Staatsbür-

gerschaft entzogen werden
kann. Ein weiterer Mass-

nahmenkatalog wendet sich

gegen Personen, die aktiv
die Radikalisierung fördern

und zur Gewalt ausrufen, wie so genann-
te Hassprediger.

Die Wahrung der inneren Sicherheit ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe Aus-
traliens, die von allen grossen Parteien mit-
getragen wird. Die Herausforderung für
die Regierung besteht darin, eine Balance
zwischen dem Schutz der Privatsphäre
— beziehungsweise der Redefreiheit — und
dem Sicherheitsgewinn zu finden. H
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1. Mitarbeiter Schweizeri-

sehe Botschaft Canberra

3003 Bern

»us dem ßunc/esftaus

/m Brennpunkt b/e/'bf
d/'e l/or/age «fVe/fer-

enfw/'ck/ung der Ar-

mee - Änderung der
ßechfsgrund/agen»
fl4.069j m/'f D//feren-
zen zw/seben be/'den

ßäfen.

D/'e S/'cberbe/'fspo//'f/'scbe komm/'ss/'on des

A/af/'ona/rafes fS/'k-A/ßJ beantragt e/'nen

Zab/ungsrabmen /tir d/e Armee von m/n-
desfensJe 5 /M/7//ärden Franken über 4/ab-
re and d/'es /'m /M/7/'färgesefz f/MGj /est-
zusebre/'ben, /'m Gegensatz zum Stände-
rat fSßi. Ebenso w/7/s/'e seebs anstatt fünf
dre/'wöcb/'ge l/l/federbo/ungs/curse (WkJ,

kern /Commando Operaf/'onen sow/'e d/'e

/Commandos f/eerund Eu/twa/fe be/'beba/-

ten. 5/esfre/cbf /'m Entwurf/MG neben der
Ombudssfe//e d/'e Enfscbe/'dungsbefug-
n/'s der ßundesversamm/ung über Aus-

serd/'ensfsfe//ung von kämpf- und Füb-

rungsbaufen. S/'e bä/f, w/'e derSß, an e/'ner

par/amenfar/'scben Verordnung «Armee-

organ/'saf/'on» fAOj fest m/'fsamf Fe-

ge/ung - anstatt /'m /MG - von ßekru-
fensebu/e und l/WC. D/'e D/'fferenzbere/'-

n/'gung /'st für d/'e Herbsfsess/'on 2015
vorgesehen. - D/'e S/'k-A/ß sf/'mmf dem

ßüsfungsprogramm 2015 fl5.017j über
542 /M////onen Franken zu fl5.017j: «Auf-

k/ärungsdrobnensysfem 15», Scb/'ess-

s/'mu/afor zum Sfurmgewebr 90 «A/eue

Fecbno/og/'e» und «Ee/cbfes /Moforfabr-

zeug ge/ändegäng/'gfürFacbsysfeme». -
/m A/ß e/'ngere/'cbfe /nferpe//af/'on: «Fo/-

gen derßedukf/'on des Armeebestandes»
C15.3470J.

DerSß genebm/'gf a/s Ersfraf d/'e /mmob/'-

//'enbofseba/t 2015 /'n der Höbe von 468
/M/7//'onen Franken m/'f seebs f/erp/7/cb-

fungskred/'fen, darunter für e/'n «kr/'sen-

res/'sfenfes 7e/ekommun/'kaf/'onsnefz» so-
w/'e für kasernensan/'erungen auf den

l/Ma/fenp/äfzen Fbun und /sone. Er be-

w/7//'gf d/'e Vor/age «I/VEF2016-2018 /'n

Davos. E/'nsafz der Armee /'m Ass/'sfenz-

d/'ensf» f!5.026j. Auf Anfrag des ßun-
desrafes /ebnf der Sß das ßosfu/af
«ßeakf/'onsfäb/'gke/'f auf kr/'sen verbes-

sern - ßesfandeserböbung für d/'e Ar-

mee» /15.3.370,) ab. S/'ebe aueb I/Morfpro-

foko// vom 1. yun/2015/

Oberst a D He/'nr/'cb E. M//'rz

/M/7/'färpub//z/'sf/ßundesbaus-/ourna//'sf
3047 ßremgarfen ßE
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